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. . . Ambrosius est ille. non 
quicunque de vulgo. 

Augustinus. 



Vorwort. 

T^vie Anregung zu der vorliegenden Schrift, deren erster 

Teil im Jahr 1926 der Heidelberger Theologischen 

Fakultät als Dissertation vorgelegen hat, verdanke ich meinem 

hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrat v. Schubert. Er 

hat ihre Entwicklung mit seiner warmen Teilnahme stetig 

begleitet und ihr bis zur letzten Korrekturlesung Rat und 

Richtung geschenkt. Ich widme ihm die Arbeit und bitte 

ihn, die Widmung als ein Zeichen meiner Dankbarkeit 

entgegenzunehmen, die ich ihm bewahren werde. Denn 

er stand meinen Studien, in denen diese Schrift wurzelt, 

helfend und fördernd zur Seite und hat jenseits der Grenzen 

reiner Wissenschaft meinen Lehr- und Wanderjahren in 

unveränderter Güte sein Interesse gewidmet. 

Für die Fortführung der Untersuchung wurde mir ein 

einjähriges Forschungsstipendium von der Notgemeinschaft 

der deutschen Wissenschaft bewilligt, die jetzt durch die 

Gewährung einer Subvention auch die Publikation der Schrift 

ermöglicht hat. Für diese zwiefache, wertvolle Unter-

stützung spreche ich ihr und ihrem Präsidenten, Herrn 

Staatsminister Exzellenz D. Dr. Schmidt-Ott, auch an dieser 

Stelle meinen aufrichtigsten Dank aus. 



V I Vorwort. 

Herrn Prof. Lietzmann sage ich für die Aufnahme meiner 
Arbeit in diese Reihe besonderen Dank sowie für seine 
durchgreifende und liebenswürdige Beratung bei ihrer 
Drucklegung. Für das eingehende Lesen der Korrekturen 
bin ich Herrn Dr. Wagenmann in Heidelberg herzlich ver-
pflichtet. 

Hans v. Campenhausen . 

H e i d e l b e r g , im Juli 1928. 
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E i n l e i t u n g . 

Eine Spezialuntersuchung über die Kirchenpolitik des 
Ambrosius von Mailand fesselt zunächst durch den Ertrag, 
den sie für das Leben und das Charakterbild dieses vor allen 
übrigen politisch veranlagten Kirchenvaters ergibt. Aber sie 
rechtfertigt sich auch aus der großen Bedeutung, die seiner 
Wirksamkeit für die allgemeine Geschichte der Zeit und für 
die Zukunft der Kirche zukommt. Bei der hervorragenden 
Stellung, die Ambrosius als Residenzbischof von Mailand 
einnimmt, macht sich sein Einfluß gegen Ende des 4. Jahr-
hunderts im ganzen Reiche bemerkbar und die Aufrichtung 
der nicänischen Staatskirche im Abendlande läßt sich ohne 
seine Person nicht denken. Es handelt sich bei diesen 
Vorgängen nicht um eine bloße Wiederholung dessen, was 
mit umgekehrtem Vorzeichen schon einmal vor der julianischen 
Reaktion bestanden hatte. Zwar haben wir es schon unter 
Konstantius mit einer durchgeführten Staatskirche zu tun; 
das ganze 4. Jahrhundert ist im Grunde mehr oder weniger 
staatskirchlich gesinnt, und Konstantin selbst hat zu dieser 
Entwicklung den Grund gelegt. Aber erst unter Ambrosius 
kommt auf seiten der Kirche der klerikal-dogmatische Cha-
rakter, der in ihrem Wesen angelegt ist, aber in dem staats-
kirchlichen Bündnis der voraufgehenden Zeit nur sehr teil-
weise zur praktischen Anerkennung gebracht war, voll zur 
Durchbildung und Herrschaft. Im Laufe des arianischen 
Streites hatte man es im kirchlichen Lager gelernt, im Dogma 
den entscheidenden religiösen Besitz und in der Unabhängig-
keit der Geistlichkeit die unumgänglichste Garantie der kirch-
lichen Freiheit zu erblicken. Beide Forderungen werden von 

C a m p e n h a u e e n , Ambrosius von Malland. 1 
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Ambrosius mit Nachdruck in den Vordergrund gestellt, und 
ihre Anerkennung wird zur eigentlichen Grundlage der neuen 
Staatskirche gemacht. Damit zieht er theoretisch das kirchen-
politische Fazit der vorhergegangenen Periode; und indem 
er mit diesen Forderungen tatsächlich durchdringt und gegen 
die caesaropapistischen Tendenzen der Regierung das Feld 
behauptet, kommt schon der wichtigste Zug des abendlän-
disch-römischen Kirchentums gegenüber den kirchlichen Ver-
fassungsformen des Orients siegreich zur Geltung. 

Mit der Anerkennung des Dogmas und der klerikalen 
Autonomie wird das Verhältnis zum Staat in der neuen Staats-
kirche auf eine feste Grundlage gestellt, die für die Zukunft 
eine ruhigere Entwicklung ihres Bündnisses ermöglicht als 
in der Zeit vorher. Die Unklarheit, in der Konstantin der 
Große die Grenze zwischen geistlichen und politischen Zu-
ständigkeiten belassen hatte, hatte den Zweck gehabt, ein 
Übergehen der kirchlichen Führung an den Kaiser und 
die Begründung einer neuen kaiserlichen Theokratie im Geiste 
des Heidentums in die Wege zu leiten. Aber der Versuch 
mußte scheitern, weil die Verschiedenartigkeit der staatlichen 
und kirchlichen Interessen von vornherein zu tiefgehend war 
und ein ungezwungenes Aufgehen der Kirche in den Staat 
unmöglich machte. 

Der politische Plan Konstantins ist klar. Er hoffte in der 
Kirche die einigende Macht zu finden, die das Gefüge seines 
Reiches von innen her zusammenhalten konnte. Schon vor-
her hatte die diokletianische Reform mit der Vollendung der 
kaiserlichen Despotie die politische Verfassung des Reiches 
tiefgreifend umgestaltet und dessen äußeren Bestand noch 
einmal gerettet. Aber die militärische Gewalt und die un-
geheure Bürokratie, die nach dem Untergang des einstigen 
Herrschervolkes und -adels allein übrig geblieben waren, bil-
deten kein genügendes Gegengewicht gegen die kulturelle 
und nationale Verselbständigung der einzelnen Landesteile 
und vor allem gegen die wachsende Entfremdung der grie-
chischen und der lateinischen Reichshälfte, die durch die 
Teilung der kaiserlichen Gewalt sogar noch gefördert wurde. 
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Schon Diokletian hatte darum den Versuch gemacht, eine 
umfassende religiöse Reform durchzuführen, die dem Reiche 
auf heidnischer Grundlage ein neues Prinzip der Einheit ver-
leihen s o l l t e D e n s e l b e n »Plan, der sich gegen die Kirche 
nicht hatte verwirklichen lassen, wollte« Konstantin »mit 
der Kirche durchführen« 2. 

Sollte die Kirche die ihr damit zugewiesene Aufgabe 
erfüllen, so kam alles darauf an, daß ihre eigene Einheit um 
jeden Preis erhalten blieb, und erst in zweiter Linie folgte das 
Bestreben, nun auch möglichst alle Untertanen ihrer Or-
ganisation zu unterwerfen. Deshalb ist es die durchlaufende 
Tendenz der gesamten kaiserlichen Kirchenpolitik von Kon-
stantin bis hin zu Theodosius, Streitigkeiten, welche die 
kirchliche Einheit gefährden können, nach Möglichkeit 
zurückzudrängen und insbesondere die Unterschiede der theo-
logischen Lehrweise zu verwischen, zu vertuschen und zu un-
terdrücken. So lange es keine dogmatische Partei gab, die 
stark genug war, zur alleinberechtigten gestempelt zu werden, 
war auf dem Boden einer Staatskirche in der Tat keine andere 
Politik möglich. Aber was auf diesem Wege erreicht wurde, 
konnte immer nur eine Schein- und Zwischenlösung sein, die 
auf die Dauer keine einzige Partei der Kirche, soweit sie noch 
religiös empfand, wirklich befriedigte und zu immer neuen 
Unruhen führen mußte. Darum kam letzten Endes auch der 
Staat mit dieser Taktik nicht auf seine Kosten. 

Auch der Kirche lag an der Einheit und der universalen 
Herrschaft, die ihr die Regierung anbot. Aber wichtiger als 
das Ideal der Einheit mußte ihr die religiöse Reinheit bleiben 
und die Rechtgläubigkeit all ihrer Mitglieder. Stand es ein-
mal fest, daß die christliche Wahrheit einer begrifflichen Fas-
sung zugänglich war, an deren einwandfreier Verkündigung 
das Heil der Seelen hing, so konnte man den Trennungsstrich 
gegenüber Irrlehrern streng genommen gär nicht scharf genug 
ziehen. Zum mindesten mußte deren Gemeinschaft dort als 

') Hierzu vgl. K. Stade, Der Politiker Diokletian und die letzte 

große Christenverfolgung. Frankf. Diss., Wiesbaden 1926. 
J) Seeberg, Dogmengeschichte II2, S. 4. 
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zweifellose Befleckung verschmäht werden, wo ein entschei-
dender Punkt der Lehre krontrovers geworden war. Von hier 
aus mußten die kirchlichen und staatlichen Interessen über 
kurz oder lang in einen unvermeidlichen Konflikt geraten, 
mochte der Friede vor der Hand auch noch erhalten bleiben. 

Es ist kein Zufall, daß gerade die dogmatischen Streitig-
keiten des arianischen Kampfes den Stein ins Rollen brachten. 
Denn hier suchte die Regierung die religiöse Entwicklung an 
einem solchen Punkt nach ihren politischen Bedürfnissen 
zu lenken, der für die religiöse Selbstbeurteilung der Kirche 
von entscheidender Bedeutung war. Sie rührte damit an die 
empfindliche Stelle des staatskirchlichen Verhältnisses und 
rief den Streit um das Recht der kaiserlichen Gewalt in der 
Kirche mit einem Schlage auf den Plan. Diese kirchenpoli-
tische Frage begleitet den arianischen Kampf während seines 
ganzen Verlaufes und beschäftigt gerade das Abendland zeit-
weilig noch brennender als die im engeren Sinne religiösen 
Probleme der Theologie. In der einen wie in der anderen 
Hinsicht steht Ambrosius als die entscheidende Persönlich-
keit am Ende einer halbhundertjährigen Entwicklung. 

Schon unter Konstantin dem Großen beginnt die kirchen-
politische Prägung der verschiedenen dogmatischen Parteien, 
und die Folgezeit hat sie nur immer schärfer herausgearbeitet. 
Eine radikale Ablehnung des staatskirchlichen Gedankens 
findet sich nur bei den donatistischen Schismatikern. Dagegen 
war aus naheliegenden Gründen die eusebianische Mittelpartei 
unter den übrigen Gruppen vorzüglich dazu geneigt, die An-
sprüche und Wünsche des Kaisers zu dulden und zu respek-
tieren. Denn auf sie stützte er ja seit Nicäa seine Politik 
in erster Linie. Es ist sehr bezeichnend, daß beim Sturze 
ihrer kirchlichen Gegner politische Verdächtigungen die 
Hauptrolle spielen. Auch theologisch erwiesen sich die Eu-
sebianer als ideale Vertreter einer Staatskirche im Sinne des 
Kaisers. Ihre Führer hatten in Nicäa eine Formel sanktioniert, 
die ihrer wahren Überzeugung nicht entsprach, und sich für 
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einen ehrlichen theologischen Kampf dadurch selbst die Hände 
gebunden. Sie waren gleichfalls genötigt, die dogmatische 
Frage in der Kirchenpolitik zurückzustellen und wie der 
Kaiser für den »Frieden« zu wirken. 

Vielleicht wäre es so dem einzigartigen Ansehen Konstan-
tins noch länger gelungen, die äußere Einigkeit in der Kirche 
zu behaupten. Die politische Teilung des Reiches unter seine 
Söhne brachte den drohenden Konflikt zwischen den Nicänern 
und Antinicänern in kürzester Zeit zum Ausbruch. Im Osten 
blieben wie bisher die arianisierenden Eusebianer am Ruder; 
dagegen war das Abendland vorerst noch ohne Verständnis 
für die theologischen Fragen, um die der Streit ging, und hielt 
einfach am Nicänum fest. Erst später sollte es sich zeigen, 
wie sehr dieses auch den tieferen Bedürfnissen der abend-
ländischen Theologie entsprach. Durch die Politik wurde 
der kirchliche Gegensatz beider Reichshälften noch verschärft. 
Das Konzil von Sardika (343) bringtOst- und Westkirche schon 
an den Rand eines offenen Schismas, und Athanasius und die 
übrigen im Osten verbannten Nicäner finden im Westen be-
geisterte Aufnahme. Man billigt hier nicht nur ihren dogma-
tischen Standpunkt, sondern schließt sich auch den kirchen-
politischen Protesten des Athanasius an, der gegen die 
Unterstützung der griechischen Antinicäner durch den Kaiser 
und gegen die Politisierung der östlichen Kirche mit Ent-
schiedenheit Front macht. Diese wird dadurch aber nur 
um so mehr in die Arme der Regierung getrieben. Die Synode 
von Antiochia nimmt zum erstenmal die weltliche Gewalt 
gegen kirchliche Gegner in Anspruch, die als »aufrührerische 
Menschen« bezeichnet werden (can. 5). 

Die kirchliche Lage spitzte sich noch mehr zu, als Kon-
stantius im Jahr 353 die Alleinherrschaft antrat und auf den 
Synoden von Arles (353) und Mailand (355) kurzer Hand 
den Anschluß des Westens an den Osten und die bedingungslose 
Exkommunikation des Athanasius als Forderungen aufstellte. 
»Was ich wünsche, hat als Kanon zu gelten«, soll er damals 
erklärt haben. E r schnitt den widerstrebenden Bischöfen, 
die ihn vergeblich beschworen, »das Kirchenwesen nicht zu 
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verwüsten und den römischen Staat mit der Ordnung der 
Kirche nicht in eins zu mischen«, das Wort ab mit dem Hin-
weis auf das durchgeführte staatskirchliche System in Sy-
rien J. Dies unerhörte Vorgehen erfolgte im Namen des »Frie-
dens« 2 ; denn auch Konstantius brauchte wie Konstantin 
eine einheitliche westöstliche Kirche, sollte seine Herrschaft 
nicht dauernd in Gefahr stehen auseinanderzubrechen. 

Gegen seinen Versuch, in dieser Weise den »Bischof 
der Bischöfe« zu spielen 3, erhob sich allenthalben im Westen 
ein leidenschaftlicher Widerstand, und es ist ganz deutlich, daß 
dieser mit der dogmatischen Frage unmittelbar noch nichts 
zu tun hat. Von Hilarius wird sie in seiner ersten Streitschrift 
gegen Konstantius gar nicht gestreift4. Lucifer von Ca-
laris konnte nicht einmal zwischen »wesensgleich« und »we-
sensähnlich« unterscheiden 5; trotzdem eifert er mit den stärk-
sten Ausdrücken gegen den Kaiser und sieht in ihm einen Vor-
läufer des Antichrist: er hat vergessen, »daß er nicht nur keine 
Macht über die Bischöfe besitzt, sondern ihren Entscheidun-
gen auch zu gehorchen hat!«6 Thron und Altar treten in den 
Augen dieser Leute klar auseinander, denn der Kaiser »ehrt 
im Palaste in die Knechtschaft hinein«?. Die Macht des Kai-
sers stammt von Gott und verdient volle Verehrung; über die 
Entscheidungen der Bischöfe steht ihm jedoch kein Urteil zu: 
»Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 
ist!«8. Vielleicht am entschiedensten spricht sich in diesem 
Sinne der alte Hosius von Korduba aus. Früher war er selbst 
von Konstantin dem Großen in kirchenpolitischen Missionen 
benutzt worden; aber jetzt erklärt er vor dessen Sohne: »Mische 
dich nicht in kirchliche Dinge und gib uns darüber keine Vor-

') Hist. Arian. 33 sq. 
J) Vgl. Lucifer, De non conuen. 3, 
3) Lucifer, Moriendum esse 13. 
1) Ad Constantium Augustum I. 
5) Krüger, Lucifer S. 39 f. 
6) Lucifer, De Äthan. I, 7. 
7) Hilar., Contra Const. 5. Ml X, 581: intra palatium honorat 

ad seruitutem. 
f) Hilar., Collectan. Antiar. Β I 5, ι. 
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Schriften, sondern laß dich vielmehr von uns darüber belehren. 
Dir hat Gott die Herrschaft gegeben, uns hat er die Dinge der 
Kirche anvertraut, und wie der, welcher dir die Herrschaft 
entreißt, Gottes Ordnung widerspricht, so fürchte du, dich 
eines schweren Vergehens schuldig zu machen, wenn du das 
Kirchliche an dich reißen willst«.1 

Die Töne, die hier angeschlagen werden, sollten nicht 
mehr verstummen. Es sind die gleichen Anschauungen, die 
uns ein Menschenalter später bei Ambrosius wieder begegnen 
und hier, mit neuer Klarheit formuliert, endgültig zum Siege 
geführt werden. 

Konstantius kam mit den brutalen Mitteln, die er anwandte, 
offenbar nicht zum Ziel. Schon während des Konzils von 
Mailand war es zu bedrohlichen Tumulten gekommen. In 
Rom fanden für den verbannten Bischof Neuwahlen im 
nicänischen Sinne statt, und in Gallien hob der gesamte 
Episkopat mit dem Bischof von Arles die Gemeinschaft auf, 
weil er sich den kaiserlichen Wünschen gefügig zeigte. — Ent-
scheidend war jedoch ein anderer Umstand. Im gleichen Au-
genblick, wo die abendländische Kirche durch den erzwungenen 
Anschluß an den Osten auf das Stärkste erschüttert wurde, 
brach dort die bisher herrschende staatskirchliche Partei selbst 
auseinander und spaltete sich. Der extrem arianische Flügel, 
der bei dem »homöusianischen« Zentrum so lange Deckung ge-
sucht hatte, als der Kampf gegen die Nicäner noch dauerte, 
erhob jetzt ohne Scheu das Haupt und nötigte dadurch seine 
bisherigen Gönner entschiedener von ihm abzurücken. Dieser 
Prozeß setzt sich in den nächsten Jahren weiter fort und hat 
schließlich zur vollständigen Auflösung der alten eusebianischen 
Mittelpartei geführt. 

Unter diesen Umständen verzichtete Konstantius auf 
seinen ursprünglichen Versuch, das Abendland dem Morgen-
land einfach zu unterwerfen. Er suchte nach einem vermit-
telnden Ausweg und wechselte gleichzeitig die Taktik seiner 
Kirchenpolitik. Hatte er sich bis dahin überhaupt nicht auf 

») Brief an Konstantius in der Hist. Arian. 44. 
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dogmatische Auseinandersetzungen eingelassen, so unternahm 
er jetzt von neuem die Aufstellung einer allgemeinen Glau-
bensnorm, die das nicänische Symbol aus dem Felde schlagen 
sollte, auf das sich die Abendländer beriefen. In Wirklichkeit 
war eine Formel, die allen Parteien im Reiche genügte, natür-
lich gar nicht möglich. Aber Konstantius fand die Theologen, 
»denen an Politik und Machttstellung mehr lag als an einer 
richtigen Dogmatik«, und so gelang es wirklich, durch kluge 
Vertuschung und durch rohe Gewalt eine neue kirchliche Ein-
heit für das ganze Reich zustande zu bringen Nach einem 
mißlungenen Anlauf im Jahr 357 (2. sirmische Formel) glückte 
es 359 der »homöischen« kaiserlichen Hoftheologie, in der so-
genannten vierten sirmischen Formel ein wahres Meisterstück 
diplomatischer und theologischer Verschleierungskunst zu 
liefern, das Erfolg hatte. Der klare begriffliche Terminus, 
an dem sich die Parteien unterscheiden konnten, »Wesen« 
oder »Substanz« (Vermögen), wurde als unbiblisch und ver-
wirrend ausgeschieden, und nach einem mit absichtlicher 
Breite ausgeführten Bericht über die historischen und my-
thischen Schicksale Jesu heißt es zum Schluß: »Wir erklären 
aber, daß der Sohn dem Vater durchgehende in der Weise 
gleich sei, wie es die heiligen Schriften ausdrücken und lehren.«1 

In diesen zweideutigen Satz konnte tatsächlich jede Partei 
ihren Standpunkt hineinlegen. Durch das Ausschreiben eines 
allgemeinen Konzils, das man, durch die Erfahrungen von 
Sardika belehrt, diesmal für beide Reichshälften gesondert 
berief, schien Konstantius mit der bisherigen Kabinetts-
politik brechen zu wollen. In Wahrheit dienten die Versamm-
lungen von Seleucia und Ariminum aber nur dazu, den Bischöfen 
die vorher gefundene Lösung zu oktroyieren, und als dieses 
Vorgehen nicht recht glücken wollte, fiel die letzte Entschei-
dung schließlich doch wieder am Hofe des Kaisers (Formel 
von Nike). Im Westen wie im Osten war die Opposition ent-
rechtet und geknebelt. 360 feierte eine allgemeine Synode 

») Moeller-v. Schubert, S. 459. 
») Bei Hahn, Bibliothek der Symbole, § 163 ff. 
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zu Konstantinopel den Sieg des Homöertums über das ganze 
Reich. Am Ende seines Lebens konnte Konstantius der Mei-
nung sein, das Ziel seiner kirchlichen Wünsche erreicht zu 
haben. — 

Die Theologen, die dies zu Wege gebracht hatten, waren 
in erster Linie nicht mehr Orientalen, sondern Illyrier. In den 
entscheidenden Jahren, vom Herbst 357 bis zum Sommer 
359, residiert Konstantius fast ausschließlich im pannonischen 
Sirmium, heute Mitrovicz in Serbien, und die »Hofbischöfe«, 
die ihn hier umgeben, spielen auch auf den abendländischen 
Synoden der Zeit die führende Rolle. Sie werden in den offi-
ziellen kirchlichen Kundgebungen mehrfach namentlich er-
wähnt, so daß an ihrem wesentlichen Einfluß auf den kirchen-
politischen Kurs der Regierung nicht gezweifelt werden kann. 
Man darf sagen, daß die offizielle Kirche von 360 den Glauben 
annimmt, den ihr die illyrisch-pannonischen Bischöfe von 
Sirmium aus diktieren 

Schon unter den Severern waren diese nördlichen Bal-
kanprovinzen mehr und mehr zur tonangebenden Länder-
gruppe des Reiches geworden. Die Illyrier stellten den we-
sentlichsten Bestandteil der Heere, und das hatte zur Folge, 
daß auch in der Politik Illyrier die Führung übernahmen. 
Eine Art illyrischer Militäraristokratie rettete das Reich in 
den trüben Zeiten des 3. Jahrhunderts vor dem Auseinander-
fall, und seitdem sind die Kaiser fast ohne Ausnahme illy-
rischer Herkunft. Das in Konstantius regierende Herrscher-
haus stammte aus Dardanien, und durch Konstantin den 
Großen war auch die erste Residenz des Reiches vielleicht nicht 
zufällig in das Gebiet des »Illyrischen Dreiecks« verlegt wor-
den 2. Was wir auf kirchlichem Gebiet beobachten können, ist 
nur ein Teil der allgemeinen Vorherrschaft, die die Illyrier 
im römischen Reiche errungen haben. 

Es wird niemals ganz gelingen, zwischen dem kirchlichen 
Standpunkt der Illyrier und dem Standpunkt der arianisie-

«) Zeiller, p. 289. 
l) Vgl. Burckhardt, S. 442—446. 
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renden Orientalen eine klare Scheidung zu vollziehen. Theo-
logisch haben die Illyrier von den Orientalen gelernt, und 
kirchenpolitisch stehen sie unter der gleichen Notwendigkeit, 
vor allem die äußere Ruhe und Einheit der Kirche zu wahren, 
wenn sie die kaiserliche Gunst und kirchliche Herrschaft be-
haupten wollen. Dementsprechend ist der Glaube der Illyrier 
zunächst einfach kaiserlich,1 und sie wechseln ihn mehr 
oder weniger, wie der Wind weht. Dennoch ist eine gewisse 
Eigenart vorhanden, die schon in der andersartigen Kultur und 
in der fehlenden kirchlichen Tradition Illyriens begründet 
liegt; wir werden dies im folgenden im Auge behalten müssen. 
Die Illyrier sind die einzigen antinicänischen Ketzer, die auch 
späterhin im Abendland eine Rolle gespielt haben, und mit 
ihnen hat Ambrosius seine schwersten Kämpfe zu bestehen 
gehabt. 

Das Christentum läßt sich vor Nicäa im nördlichen Balkan 
nicht nachweisen. Auch nachher fehlt es völlig an theologisch 
hervorragenden Persönlichkeiten Die Fragmente, die wir 
aus illyrischer Feder besitzen 3, zeigen kaum dogmatische 
Eigenart und sind in den eigentlich spekulativen Fragen meist 
sehr unbeholfen. An der Unterordnung des Sohnes unter den 
Vater scheint man aber doch allgemein festgehalten zu haben; 
man war also »arianisch« gesinnt. Manche Anzeichen sprechen 
dafür, daß das Schriftstudium in Illyrien um so eifriger 
betrieben wurde 4. 

Aber gerade ihre barbarische Unentwickeltheit befähigte 

») Vgl. Hist. Arian. 33. 
l) Hieronymus stammte nach der neuesten Untersuchung bei 

Cavallera, St-Jeröme II, p. 67—71 nicht aus Illyricum., sondern aus 
Nord-Ostitalien, der Gegend zwischen Aquileja und Haemona (Lai-
bach). Dieser Auffassung hat sich auch D. G. Morin, Rev. Benid. 
X X X V I I I p. 218 (1926) angeschlossen. 

3) Genannt und ausführlich erörtert bei Zeiller, p. 465—518. 
4) S. v. Schubert, Arianismus der Germanen, S. 8 ff.; Kauffmann 

S. L X über Auxentius. E . Dietrich, S. L X X V I . — Dazu Palladius in 
der Diss. Max. P. 3 3 8 " § 94 sowie dessen Angriff auf die unbiblischen 
Bilder des Ambrosius (De fide I, 6, 46) in der Diss. Max. P. 3 3 6 " — 3 3 7 , 
§§ 84—87 und des Ambrosius Replik in De fide III, 1. 
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die illyrische Theologie zu der hervorragenden Rolle im Dienste 
der kaiserlichen Unionspolitik. In Illyrien konnte man in der 
Tat die Meinung vertreten, es wäre am besten, den nutzlosen 
Streit um die unbiblischen Fragen nach dem Wesen Christi, 
um »wesensähnlich« und »wesensgleich« ganz ruhen zu lassen, 
da sie doch kein Mensch verstünde und das Volk damit nur 
zwecklos aufgeregt würde 1. — Hier konnte aber auch der 
Gedanke eines allgemeinen Ausgleichs am ehesten auf Ver-
ständnis stoßen. Es ist vielleicht nicht zufällig, daß schon 
338 die drei Konstantinssöhne gerade in Pannonien den Be-
schluß faßten, allen verbannten Bischöfen die Rückkehr zu 
gestatten. Eine weitherzigere und weniger exklusive Haltung 
war in diesem Lande bis zu einem gewissen Grade schon durch 
die geographische Lage bedingt. Das westliche Illyrien, 
Illyricum im engeren Sinne, bildete von altersher das Grenz-
gebiet zwischen griechischen und lateinischen Kulturein-
flüssen. Die letzteren überwogen, und daneben blieben auch 
die ursprünglichen, barbarischen Elemente im Lande immer 
noch lebendig Später schwankt die politische Stellung Illy-
riens zwischen der Zugehörigkeit zum Ost- und zum Westreich, 
und die gleiche Zwiespältigkeit zeigt sich innerhalb der Kirche 
selbst. Photin von Sirmium beherrscht gleichzeitig das Grie-
chische und Lateinische2, Wulfila predigt sogar in drei 
Sprachen 3, und während in Pettau an der Westgrenze noch 
Bischof Viktorin einen archaistischen Standpunkt vertritt, der 
offenbar abendländischen Ursprungs ist, erschließt sich von 
Osten her Pannonien schon sehr frühe den antinicänischen 
Einflüssen, die dann die Oberhand gewinnen. 

Durch keine große Sachkenntnis in dogmatischen Fragen 
belastet, mögen sich die illyrischen Bischöfe, die Konstantius 
berieten, selbst für die geborenen Vermittler zwischen grie-
chischem Osten und lateinischem Westen angesehen haben. 

*) Vgl. die Bekenntnisse von Sirmium, Nike und Konstantinopel: 
Hahn S. 200, 205, 206, 209. 

3) Sokr. Hist. eccl. II, 30, 15; Vine. Ler. Commonit. 11, al. 16. 
3) Diss. Max. P. 306 § 53. 
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Man kann aber die Frage aufwerfen, ob nicht zwischen 
ihnen und den Goten jenseits der Donau von vornherein ein 
rassischer Zusammenhang bestanden hat, der für das Verständ-
nis ihrer Eigenart von Bedeutung ist. Die eigentliche Ein-
wanderung der Goten in das Reich erfolgte allerdings erst 
unter den Kaisern Valens, Gratian und Theodosius, aber schon 
seit mehr als 100 Jahren waren die Goten an der Donau un-
mittelbare Nachbarn der Römer geworden. Die Gesamtmasse 
der germanischen Völker war längst vor dem großen Einbruch 
der Jahre 377/78 im Vordringen begriffen. Ganz abgesehen 
von den Kriegs- und Plünderungszügen, die sie fortwährend 
über die Grenzen des Reiches hinaus führten, waren schon 
seit Mark Aurel immer wieder Barbaren in ganzen Scharen 
auf dem Balkan angesiedelt worden, und wenn sie dabei auch 
ihre Sprache und ihr nationales Wesen regelmäßig verloren, 
so muß der Charakter der illyrischen Bevölkerung im 4. 
Jahrhundert dadurch doch schon rein blutsmäßig in hohem 
Grade bestimmt worden sein. Für die eigentlichen Grenzge-
biete kann man wohl noch weiter gehen und auch eine un-
mittelbare kulturelle Einwirkung des benachbarten Germa-
nentums in Erwägung ziehen. 

Bei dieser Lage der Dinge ist eine Betrachtung über die 
Herkunft der führenden illyrischen Kirchenmänner höchst 
interessant. Bei Germinius von Sirmium erscheint es aller-
dings fraglich, ob er Illyrier gewesen ist 1 , da ihn erst Konstan-
t e s von Kyzikos aus hierhin versetzt hat. Uberhaupt läßt 
sich meist nur der Bischofssitz der in Frage kommenden 
Theologen ermitteln, der sich mit ihrer Heimat nicht zu 
decken braucht. Hier ergibt sich aber ein trotz dieser Ein-
schränkung immer noch überraschendes Resultat. Valens ist 
Bischof von Mursa (Eszeg), unweit der Draumündung; sein Ge-
nösse Ursacius kommt aus Singidunum, dem heutigen Belgrad; 
Auxentius hat seinen Sitz in Durostorum, das ist Silistria an der 
Donau; weiter aufwärts, in Ratiara (bei Widin), ist Palladius zu 

') So Jülicher bei Pauly-Wissowa, R E » V I I , 1 Sp. 126» auf Grund 

der Altere. Heracl., deren Belege jedoch nicht zwingend sind. 
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Hause, und sein Freund Sekundianus war wahrscheinlich gleich-
falls Bischof von S i n g i d u n u m D a s sind lauter Grenzorte, die 
ein das gotische Gebiet stoßen. Gajus und Paulus, die in Ver-
bindung mit Germinius eine Rolle spielen, dürften ebenfalls 
Pannonier gewesen sein, der eine vielleicht Bischof von Sa-
baria 2. Die führenden Kirchenpolitiker und Theologen finden 
sich also nicht im Inneren des Landes, auch nicht an der Küste, 
die zuerst vom Christentum berührt war, sondern sie wohnen 
fast durchweg an der äußersten Nordgrenze des Reiches als 
Nachbarn der Barbaren. Manche dieser Garnisonen mag bei 
der damaligen Zusammensetzung des römischen Heeres einem 
germanischen Feldlager ähnlicher gesehen haben als einem 
römischen Kastell. Vielleicht ist darum das rücksichtslose 
Eintreten der Illyrier für die Staatskirche nicht ausschließlich 
aus römisch-orientalischer Wurzel zu erklären, sondern mehr 
noch aus den eigentümlichen Einflüssen der gotischen Nach-
barschaft. Soviel ist aus der späteren Entwicklung jedenfalls 
deutlich zu erkennen, daß sich das Aufgehen der illyrischen 
Homöer im Germanentum mit seiner staats- und stammes-
kirchlichen Verfassung mit größter Geschwindigkeit und ohne 
Störung vollzogen hat. Allerdings hat die kirchenpolitische 
Wendung im Reiche, die den Arianismus verfemte, diesen 
Übergang beschleunigt, aber ursprünglich hervorgerufen hat 
sie ihn nicht. Die Geschichte des Ambrosius wird diese Vor-
gänge noch im einzelnen illustrieren. 

Wir kehren zur Betrachtung der kirchlichen Gesamtlage 
zurück, wie sie sich nach Konstantius' Tode (361) gestaltet 
hatte. Die kurze Regierung Julians (361—363) führte zu einer 
vollständigen Veränderung der Situation. Der feste Bund 
zwischen Reich und Kirche wurde plötzlich wieder gelöst, 
und die erste Folge war, daß das künstliche kirchenpolitische 
Gleichgewicht, das Konstantius geschaffen hatte, in die Brüche 

J) So Zeiller, p. 150. 
») Zeiller, p. 174. 
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ging. Die Auflehnung gegen das homöische Kirchenregiment 
trat überall hervor. Bald begann Julian mit zunehmender 
Schärfe gegen das Christentum überhaupt vorzugehen, und 
der Abfall in seinen Reihen war groß. Indessen hatte der 
Druck der heidnischen Reaktion auch den anderen, unbe-
absichtigten Erfolg, daß sich der rechte Flügel der Homöu-
sianer im Osten mit den Nicänern Zusammenschloß. Dadurch 
entstand hier eine starke kirchliche Partei, die mit dem Abend-
land übereinstimmte; sie sollte 20 Jahre später die Grundlage 
der neuen theodosianischen Staatskirche bilden, die den kirch-
lichen Ausgleich von Ost und West wenigstens annähernd 
zustande brachte. 

Vorerst blieb die Union, die 362 in Alexandria zustande 
kam, freilich gleich an dem Punkte erfolglos, für den sie 
vorzüglich gedacht war. In Antiochia, der wichtigsten kirch-
lichen Metropole Syriens, kam es zur Aufstellung zweier ni-
cänischer Bischöfe: neben den bisherigen, den Homöusianern 
nahestehenden Meletios trat der strenge Altnicäner Paulinos 
als Vertreter der abendländisch-ägyptischen Gruppe. Und doch 
wäre eine einheitliche Führung dringend zu wünschen gewesen, 
denn die erste Stelle in der Stadt hatte immer noch der ari-
anische Metropolit inne, von der Bedrängnis durch das Heiden-
tum ganz zu schweigen. Auf den theologischen Gegensatz, 
der in dieser Spaltung der Nicäner zum Ausdruck kommt, 
ist an dieser Stelle nicht einzugehen. Er hat sich in der 
Folgezeit mehr und mehr verwischt, ohne daß das Schisma 
dadurch beseitigt worden wäre. Durch persönliche und 
hierarchische Eifersüchteleien genährt, hat es den kirchlichen 
Einigungsbestrebungen der folgenden Jahre noch die ern-
stesten Schwierigkeiten in den Weg gelegt. — 

Nach dem Tode Julians standen sich Staat und Kirche 
einen Augenblick lang wieder neutral gegenüber. Aber die 
Gesichtspunkte, die Konstantin den Großen zur Errichtung 
der Staatskirche bewogen hatten, galten auch jetzt noch und 
jetzt erst recht, nachdem Kirche und Christentum in dem 
langen Zeitraum einer privilegierten Vorherrschaft an Macht 
und Einfluß unendlich gewonnen hatten. So wird die schon 
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einmal durchmessene Bahn staatskirchlicher Entwicklung 
alsbald zum zweiten Male beschritten, aber diesmal in schnel-
lerem Tempo und mit durchschlagenderem Erfolg 

Für das erste mußte sich allerdings dem Heidentum 
gegenüber strengste Neutralität als die allein mögliche Politik 
empfehlen. Überall zitterte noch die Erbitterung nach, die 
die julianische Reaktion zwischen Heiden und Christen ge-
weckt hatte, und der kleinste Anlaß schien neue schwere 
Kämpfe entzünden zu können. So erklärte sich Kaiser Valen-
tinian I., der 364 die Herrschaft übernahm, grundsätzlich für 
Toleranz in allen religiösen Fragen 2. Valentinian war Soldat 
und ein klar blickender Politiker. E r verstand, daß die Siche-
rung der Reichsgrenzen gegen die Barbaren in Zukunft nur 
dann noch durchführbar war, wenn wenigstens im Innern 
der volle Friede gewahrt blieb. Darum ließ er das Heiden-
tum zunächst im vollen Genuß seiner bürgerlichen Rechte; 
sogar die zerfallenden Tempel wurden auf Staatskosten 
restauriert 3. 

Für die Lage der Kirche wurde wieder eine Reichsteüung, 
diesmal zwischen Valentinian und seinem Bruder Valens, ent-
scheidend. Im Osten hatten die Nicäner an Zahl und Einfluß 
gewonnen, ohne deshalb stark genug zu sein, um die Führung 
der Gesamtkirche zu übernehmen. So begünstigte hier Kaiser 
Valens erneut die arianisierenden Homöer und lenkte bis zu 
einem gewissen Grade in die Bahn des Konstantius zurück. Doch 
mußte er notgedrungen darauf verzichten, die Nicäner ganz 
auszurotten, und legte ihnen gegenüber gelegentlich sogar eine 
überraschende Zurückhaltung an den Tag. — Im Abendland 
bestand nicht mehr die relative kirchliche Einheitlichkeit 
von ehedem. Wichtige Bischofssitze waren mit homöischen 
Arianern kaiserlich unionistischer Färbung, zum Teil sogar 
mit Orientalen besetzt. So knüpfte auch Valentinian für das 
erste bei dem kirchlichen Zustand an, den er vorfand. Per-

Vgl. Möller-v. Schubert S. 476. 
J) Codex Theodos. (im folgenden abgekürzt: »C. Th.<<) I X , 1 6 , 9 ; 

Brief Valentinians bei Theod. IV, 8, 2; Amm. Marc. X X X , 9 ,5 . 
3) C I L V I I I , 1 , 2722. Geffcken, S. 144. 
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sönlich erklärte er sich für das Nicänum und stellte sich damit 
auf den Boden, der immer noch der gegebene war. Aber eine 
glatte Restitution der Nicäner konnte so wenig in Frage 
kommen, wie ihre völlige Vernichtung im Osten. Die kirchen-
politische Bedeutung dieses Bekenntnisses darf darum nicht 
überschätzt werden. Man schien der Kirche allerdings das zu 
bieten, was sie in der letzten Zeit am leidenschaftlichsten gefor-
dert hatte, nämlich volle Zurückhaltung der Regierung in allen 
Fragen der Dogmatik und der kirchlichen Stellenbesetzung. 
In diesem Sinn erklärte ein eigenes Gesetz, daß geistliche 
Angelegenheiten nur durch Geistliche zu regeln seien1. Jede 
aktive Einmischung wies der Kaiser als Laie ausdrücklich 
von sich *. Niemand, hieß es, sollte sagen, »daß er vor der 
Macht des Königs, der diese Welt beherrscht, zurückgewichen 
sei, statt auf den König zu achten, der die Vorschriften des 
ewigen Heiles erlassen hat« 3. Aber die sehr unwillkommene 
praktische Folge dieser Haltung war, daß man sich mit den 
Bischöfen, die Konstantius eingesetzt hatte, so oder so ab-
finden mußte. Valentinian bot zu ihrem Sturze nicht die 
Hand; gelegentlich konnte er sich sogar ausdrücklich auf die 
letzten Verordnungen des Konstantius berufen 4. 

Diese Züge seiner Kirchenpolitik sind von den kirchlichen 
Schriftstellern um seiner persönlichen Rechtgläubigkeit willen 
mehr oder weniger verwischt worden. Sie suchen ihn mit 
Unkenntnis zu entschuldigen oder wälzen die Schuld auf 
seine später als Arianerin verschriene Gattin ab 5. Indessen 
geht aus den Klagen des Hilarius deutlich genug hervor, 
wie schmerzlich man die fortdauernde offizielle Unterstützung 
homöischer Bischöfe empfand. »Oh weh«, schreibt er in einer 
gegen Auxentius von Mailand gerichteten Schrift, »irdische 
Maßnahmen wollen zur Annahme des göttlichen Glaubens be-
wegen . . . . Die Kirche arbeitet mit Verbannung und Kerker.. . , 

») Ambr. ep. 21, 2 Ualentiniano. 
») Soz. Hist. eccl. VI, 7, 2. 
3) Der Kaiserbrief von 375 bei Theod. IV, 8, 2. 
«) C. Th. XVI, 2, 18 vom 17. Februar 370. 
5) So Sulp. Sev., Dial. II, 5, 5. 


